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tere Faktoren zu berücksichtigen. Grundlage dafür sind 
die vom Staatlichen Büro für die Begutachtung von 
Investitionen bei der Staatlichen Plankommission her
auszugebenden Hinweise sowie zweigspezifische Rege
lungen.

§4

Gutachterstellen und ihre Aufgaben

(1) Gutachterstellen sind:

— das Staatliche Büro für die Begutachtung von In
vestitionen bei der Staatlichen Plankommission,

— Gutachterstellen der Ministerien und anderer zen
traler Staatsorgane sowie WB,

— Gutachterstellen bei den Räten der Bezirke,

— fachlich geeignete Einrichtungen, wie wissenschaft
lich-technische Zentren, Ingenieurbüros, Fachorgane 
der Räte der Bezirke, denen die Aufgaben der Be
gutachtung übertragen wurden.

(2) Die Leiter der zentralen Staatsorgane und die 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke entscheiden im 
Rahmen ihres Stellenplanes und Lohnfonds über die 
Bildung, die Größe und die fachliche Zusammenset
zung der Gutachterstellen unter Berücksichtigung der 
Spezifik des jeweiligen Bereiches, Zweiges bzw. Terri
toriums sowie der Anzahl und der Bedeutung der zu 
begutachtenden Investitionen.

(3) Das Staatliche Büro für die Begutachtung von In
vestitionen bei der Staatlichen Plankommission (SBBI) 
begutachtet die Vorbereitungsunterlagen für Investi
tionen, zu denen der Ministerrat die Investitionsvor
entscheidung bzw. die Grundsatzentscheidung trifft.

(4) Die Begutachtung der Vorbereitungsunterlagen 
für die übrigen zu begutachtenden Investitionen er
folgt durch die Gutachterstellen der Ministerien, an
deren zentralen Staatsorgane, Räte der Bezirke, WB 
und durch die Einrichtungen, denen die Aufgaben der 
Begutachtung übertragen wurden. Es ist zu gewähr
leisten, daß durch die fachlich zuständigen Gutachter
stellen auch die für die Begutachtung vorgesehenen 
Investitionen der örtlich geleiteten Betriebe begutach
tet werden.

(5) Für Investitionsvorhaben, die von den Ministern 
und anderen Leitern zentraler Staatsorgane nach er
folgter Grundsatzentscheidung vor der Staatlichen 
Plankommission zu verteidigen sind, erarbeitet das 
SBBI volkswirtschaftliche Stellungnahmen. Zur Siche
rung des notwendigen Kenntnisvorlaufs für die Erar
beitung der volkswirtschaftlichen Stellungnahmen ist 
mit Beginn der Ausarbeitung der Dokumentation zur 
Vorbereitung der Grundsatzentscheidung zwischen den 
betreffenden zentralen Staatsorganen bzw. den Räten 
der Bezirke und dem SBBI die zweckmäßigste Form 
der Zusammenarbeit festzulegen.

§5

Rechte und Pflichten der Gutachterstellen

(1) Die Gutachterstellen bilden zur Durchführung 
der gutachterlichen Tätigkeit Gutachterkommissionen.

(2) ' Die Gutachterstellen können Experten aus wis
senschaftlichen Institutionen, Kombinaten, Betrieben 
und Einrichtungen sowie staatlichen und wirtschafts
leitenden Organen zur Begutachtung heranziehen. 
Über die Notwendigkeit der Einbeziehung von Exper
ten entscheiden die Leiter der Gutachterstellen.

(3) Die Gutachterstellen sind berechtigt, alle zur 
Durchführung der Begutachtung erforderlichen Unter
lagen beim Investitionsauftraggeber und bei anderen 
beteiligten Betrieben, Kombinaten und Institutionen 
unter Beachtung der geltenden Bestimmungen über 
den Geheimnisschutz anzufordern. Die Mitglieder der 
Gutachterkommissionen sind berechtigt, in Unterlagen 
einzusehen sowie erforderliche Konsultationen durch
zuführen.

(4) Die Gutachterstellen werten die Ergebnisse der 
Begutachtung von Investitionen aus und vermitteln die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse den für die Vorberei
tung der Investitionen Verantwortlichen sowie den zu
ständigen Staats-, Wirtschafts- und Bankorganen.

(5) Die Gutachterstellen können bei mangelnder 
Aussagefähigkeit oder beim Fehlen wichtiger Unterla
gen der Investitionsvorbereitung vom Investitionsauf
traggeber ergänzende Unterlagen nachfordem.

(6 ) Die Leiter der Gutachterstellen haben an den Be
ratungen, in denen Entscheidungen über die von ihnen 
begutachteten Investitionen (Investitionsvorentschei
dung, Grundsatzentscheidung) getroffen werden, teil
zunehmen.

§ 6

Anleitung der Gutachterstellen

(1) Zur Durchsetzung eines einheitlichen Herange
hens an die Begutachtung in allen Bereichen der Volks
wirtschaft hat das Staatliche Büro für die Begutach
tung von Investitionen bei der Staatlichen Plankom
mission die Gutachterstellen der zentralen Staatsor
gane und der Räte der Bezirke anzuleiten. Von diesen 
Gutachterstellen ist die Anleitung der weiteren Gut
achterstellen der betreffenden Bereiche durchzuführen.

(2) Die Anleitung besteht insbesondere in der Ver
allgemeinerung und Übermittlung der besten Erfah
rungen sowie in der Erarbeitung und Übermittlung 
methodischer Hinweise mit dem Ziel, die Aufgaben der 
Gutachterstellen mit hohem volkswirtschaftlichem Ef
fekt durchzuführen.

§7

Verträge und Entgelte der Begutachtung

(I) Über die Begutachtungen sind zwischen den In
vestitionsauftraggebern und den Gutachterstellen oder 
den Einrichtungen, denen die Aufgaben von Gutachter
stellen übertragen würden, Wirtschaftsverträge abzu
schließen.

. (2) Der Abschluß von Wirtschaftsverträgen erfolgt 
nach den Bestimmungen des Vertragsgesetzes vom
25. Februar 1965 (GBl. I S. 107) und den dazu erlasse
nen Durchführungsverordnungen.

(3) Durch rechtzeitigen Abschluß der Wirtschaftsver-^ 
träge ist zu gewährleisten, daß die Begutachtung ent-


